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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Informations-
schildchen in einem Anzeigesystem an Verkaufsein-
heiten in Verkaufsstätten.

[0002] In Supermärkten werden die in Regalen dar-
gebotenen Waren mit Preisschildern und Wareninfor-
mationen versehen, die in Leisten eingesteckt sind, 
welche sich in Regalquerrichtung erstrecken und zur 
Aufnahme der Preisschildchen ausgebildet sind. Be-
kannt ist es darüber hinaus, Waren an Verkaufsstän-
dern zu präsentieren, die an horizontal abstehenden 
Trägerstangen aufgehängt und mit ebenfalls an den 
Trägerstangen befestigten Preisschildchen versehen 
sind.

[0003] Für Inventurzwecke ist es erforderlich, die in 
den Regalen bzw. an den Verkaufsständern ausge-
stellten Waren nicht nur im Hinblick auf die Anzahl, 
sondern darüber hinaus mit weiteren Informationen 
zu erfassen, bei denen es sich um artikelspezifische 
Angaben oder um Informationen handelt, die die Per-
son betreffen, welche die Inventur ausführt. Die zu-
sätzlichen Angaben müssen während der Inventur 
gemeinsam mit den auf den Preisschildchen angege-
benen Informationen erfasst werden.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein konstruktiv einfach aufgebautes, flexibel hand-
habbares System zur Darstellung von Informationen 
betreffend Waren in Verkaufsstätten anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unter-
ansprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.

[0006] Die erfindungsgemäßen Informationsschild-
chen werden in einem Anzeigesystem an Verkaufs-
einheiten in Verkaufsstätten eingesetzt, insbesonde-
re in Supermärkten, Baumärkten oder dergleichen, 
und dienen als Informationsträger für die ausgestell-
ten Waren. Die Informationsschildchen werden vor-
zugsweise ergänzend zu Preisschildchen eingesetzt, 
die ebenfalls Teil des Anzeigesystems sind. Die Infor-
mationsschilder und gegebenenfalls auch die Preis-
schilder sind an einer Trägereinrichtung befestigt, bei 
der es sich beispielsweise um eine Leiste oder um 
eine Trägerstange handelt. Die Informationsschild-
chen sind lösbar mit der Trägereinrichtung verbun-
den und können insbesondere manuell an der Träge-
reinrichtung befestigt bzw. von dieser entfernt wer-
den. Die Befestigung erfolgt über einen Befesti-
gungsabschnitt, der Teil des Informationsschildchens 
ist.

[0007] Das Informationsschildchen weist zusätzlich 
zu dem Befestigungsabschnitt auch einen Klarsicht-
abschnitt sowie einen Informationsabschnitt auf, wo-
bei der Klarsichtabschnitt durchsichtig ausgebildet ist 

und der Informationsabschnitt an den Klarsichtab-
schnitt angrenzt. Der Klarsichtabschnitt befindet sich 
insbesondere mittig zwischen dem Befestigungsab-
schnitt und dem Informationsabschnitt, so dass es 
möglich ist, mit dem Informationsschildchen ein 
Preisschild zu überdecken, ohne dass die Informatio-
nen auf dem Preisschild von dem Informationsschild-
chen verdeckt werden. Die auf dem Informations-
schildchen zusätzlich enthaltenen Angaben befinden 
sich im Informationsabschnitt, welcher sich an den 
Klarsichtabschnitt anschließt und sich somit außer-
halb des Informationsbereichs auf dem Preisschild 
befindet. Somit ist es möglich, trotz der übereinander 
liegenden Anordnung von Preisschild und Informati-
onsschild sämtliche Informationen, welche auf dem 
Preisschild und auf dem Informationsschild enthalten 
sind, von außen auf einen Blick erkennbar darzustel-
len. Aufgrund der übereinander liegenden Anord-
nung von Preisschild und Informationsschild ist es für 
einen die Inventur durchführenden Mitarbeiter auch 
sofort ersichtlich, dass sich beide Schildchen auf das 
gleiche Produkt in der Verkaufseinheit beziehen.

[0008] Es kann zweckmäßig sein, den Informations-
abschnitt gegenüber dem Klarsichtabschnitt optisch 
abzusetzen, beispielsweise durch eine andere farbli-
che Ausführung, so dass die zusätzlich auf dem Infor-
mationsschild enthaltenen Informationen gegenüber 
den auf dem Preisschild enthaltenen Informationen 
optisch hervortreten und demzufolge leichter wahr-
genommen werden können. Der Informationsab-
schnitt des Informationsschildchens ist vorzugsweise 
farblich gegenüber dem Klarsichtabschnitt abge-
grenzt, wobei grundsätzlich auch eine anderweitige 
Ausgestaltung in Betracht kommt, beispielsweise 
durch eine unterschiedliche Textur, eine Schraffie-
rung oder dergleichen.

[0009] Der Klarsichtabschnitt des Informations-
schildchens besteht vorzugsweise aus einem durch-
sichtigen Material, insbesondere PVC, wobei es 
zweckmäßig ist, sämtliche Teile des Informations-
schildchens aus gleichem Material anzufertigen. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsvariante wird die 
Durchsichtigkeit im Bereich des Klarsichtabschnitts 
dadurch hergestellt, dass das Informationsschild-
chen in diesem Abschnitt eine Ausnehmung auf-
weist, was den Vorteil hat, dass für das Informations-
schildchen nicht zwingenderweise ein durchsichtiges 
Material verwendet werden muss. Gleichwohl bietet 
die Ausführung aus einem durchsichtigen Material 
mit flächiger, ebener Erstreckung im Bereich des 
Klarsichtabschnittes Vorteile hinsichtlich einer einfa-
chen Fertigung sowie einer verbesserten Stabilität.

[0010] Das Informationsschildchen ist, gemäß wei-
terer zweckmäßiger Ausführung, mit einer umgebo-
genen Lasche versehen, über die das Informations-
schildchen an der Trägereinrichtung zu befestigen 
ist. Die Lasche ist zweckmäßigerweise nach hinten 
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umgebogen und beispielsweise in sich eben ausge-
führt, so dass die rückseitige Lasche hinter eine ebe-
ne Schiene oder Ähnliches der Trägereinrichtung ge-
klemmt werden kann. Möglich ist aber auch eine Aus-
bildung der rückseitigen Lasche als ein Aufnahmege-
lenk, das auf eine Trägerstange zur Befestigung des 
Informationsschildchens aufgeclipst werden kann. In 
der Ausführung der Lasche als ebene Fläche ist es 
zweckmäßig, an der Lasche Reibungspads vorzuse-
hen, welche die Aufgabe haben, die Haftung zwi-
schen dem Informationsschildchen und der Träger-
einrichtung zu erhöhen. Damit ist sichergestellt, dass 
die Informationsschildchen nicht versehentlich von 
der Trägereinrichtung gelöst werden können.

[0011] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung 
ist vorgesehen, dass der Informationsabschnitt über 
ein Filmscharnier schwenkbeweglich mit dem Klar-
sichtabschnitt verbunden ist. Dies ermöglicht es, den 
Informationsabschnitt in den Warenaufnahmebereich 
der Verkaufseinheit einragen zu lassen, wobei auf-
grund der Schwenkbeweglichkeit des Informations-
abschnitts ein Entnehmen bzw. Einfügen der Ware 
problemlos möglich ist. Die Ausführung des Schar-
niers als Filmscharnier hat des Weiteren den Vorteil 
der Einteiligkeit des Scharniers mit dem des Informa-
tionsschildchens.

[0012] Anstelle einer definierten Schwenkbeweg-
lichkeit des Informationsabschnitts über ein Schar-
nier kann es auch zweckmäßig sein, zumindest den 
Informationsabschnitt, zweckmäßigerweise aber 
auch den Klarsichtabschnitt sowie gegebenenfalls 
den Befestigungsabschnitt aus einem verhältnismä-
ßig weichen, elastisch oder plastisch verformbaren 
Material zu fertigen. Der Befestigungsabschnitt be-
steht insbesondere in der Ausführung als ebene La-
sche ebenfalls aus dem weichen Material, wohinge-
gen in der Ausführung als Aufnahmegelenk der Be-
festigungsabschnitt vorzugsweise härter ausgebildet 
ist, um das Einclipsen an die Trägerstange zu ermög-
lichen.

[0013] Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, den 
Informationsabschnitt L-förmig auszuführen, so dass 
sich der Informationsabschnitt an zwei Seiten des 
Klarsichtabschnittes erstreckt, wobei die beiden Ab-
schnitte orthogonal zueinander stehen. Hierdurch 
wird der Informationsabschnitt in noch besserer Wei-
se gegenüber dem Klarsichtabschnitt hervorgeho-
ben.

[0014] Gemäß weiterer zweckmäßiger Ausführung 
besteht das Informationsschildchen aus Polyvinyl-
chlorid (PVC), wobei die optische Absetzung des In-
formationsabschnittes vorzugsweise durch Einfärben 
erfolgt.

[0015] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-

beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. 
Es zeigen:

[0016] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein In-
formationsschildchen in einem Anzeigesystem an 
Verkaufseinheiten in Verkaufsstätten, bestehend aus 
einem Befestigungsabschnitt in Form einer rückseitig 
umgebogenen Lasche, einem Klarsichtabschnitt und 
einem optisch abgegrenzten Informationsabschnitt,

[0017] Fig. 2 das Informationsschildchen in Seiten-
ansicht,

[0018] Fig. 3 das Informationsschildchen im einge-
hängten Zustand an einer Trägerleiste,

[0019] Fig. 4 ein Informationsschildchen in einer 
weiteren Ausführung, bei der der Informationsab-
schnitt über ein Filmscharnier schwenkbeweglich mit 
dem Klarsichtabschnitt verbunden ist,

[0020] Fig. 5 bis Fig. 7 das Informationsschildchen 
in der Ausführung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 in ver-
schiedenen Stadien beim Einhängen an eine Träger-
leiste.

[0021] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

[0022] Das in Fig. 1 dargestellte Informationsschild-
chen 1 ist aus einem durchsichtigen Kunststoffmate-
rial gefertigt, vorzugsweise aus PVC, und dient zum 
Darstellen von Informationen, welche insbesondere 
zusätzlich zu Preisinformationen auf Preisschildchen 
in Verkaufsstätten Anwendung finden. Das Informati-
onsschildchen 1 dient hierbei als Inventurhilfe.

[0023] Das Informationsschildchen 1 besteht aus ei-
nem rückseitigen Befestigungsabschnitt 2, welcher 
als umgebogene Lasche ausgeführt ist, einem vor-
derseitigen Klarsichtabschnitt 3 sowie einem eben-
falls vorderseitigen Informationsabschnitt 4. Der Klar-
sichtabschnitt 3 stellt den mittleren Bereich dar, an 
den sich nach unten der Informationsabschnitt 4 und 
nach oben bzw. an der Rückseite der umgebogene 
Befestigungsabschnitt 2 anschließt, welcher parallel 
zum Klarsichtabschnitt 3 und zum Informationsab-
schnitt 4 liegt. Der Informationsabschnitt 4 ist L-för-
mig ausgeführt und umfasst neben dem sich an der 
Unterseite des Klarsichtabschnitts 3 anschließenden 
Teil 4a auch einen schmaler ausgebildeten, seitlichen 
Teil 4b, der sich über die gesamte Vorderseite des In-
formationsschildchens 1 erstreckt. Beide Teile 4a und 
4b sind gegenüber dem Klarsichtabschnitt 3 sowie 
dem Befestigungsabschnitt 2 optisch abgegrenzt, 
was über die Schraffur dieser Teile symbolisiert ist. 
Die optische Abgrenzung erfolgt vorzugsweise über 
eine Einfärbung des Informationsabschnittes 4, wo-
hingegen der Klarsichtabschnitt 3 und auch der Be-
festigungsabschnitt 2 zweckmäßigerweise nicht ein-
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gefärbt sind, so dass diese Abschnitte 2 und 3 eine 
optimale Durchsichtigkeit gewährleisten. Der Infor-
mationsabschnitt 4 kann außerdem mit Informatio-
nen bedruckt sein bzw. Träger derartiger Informatio-
nen sein.

[0024] Wie Fig. 1 in Verbindung mit Fig. 2 zu ent-
nehmen, ist der Befestigungsabschnitt 2 auf der 
Rückseite des Informationsschildchens Träger von 
zwei Reibungspads 5, welche die Aufgabe haben, die 
Haftung des Informationsschildchens 1 im montierten 
Zustand an einer Trägereinrichtung wie beispielswei-
se einer Trägerleiste zu verbessern. Die Reibungs-
pads 5 befinden sich auf der dem Klarsichtabschnitt 
3 abgewandten Rückseite des Befestigungsab-
schnitts 2.

[0025] Wie Fig. 3 zu entnehmen, ist das Informati-
onsschildchen 1 an einer Trägerleiste 6 zu befesti-
gen, die eine Trägereinrichtung zur Aufnahme des In-
formationsschildchens sowie mindestens eines 
Preisschildchens bildet. An der Vorderseite weist die 
Trägerleiste 6 eine durchsichtige Klemmwand 7 auf, 
deren Unterkante fest mit einem Abschnitt der Trä-
gerleiste 6 verbunden ist, wohingegen die Oberkante 
nach vorne gebogen werden kann, so dass der um-
gebogene Befestigungsabschnitt 2 des Informations-
schildchens 1 um die frei liegende Oberkante der 
Klemmwand 7 gelegt werden kann und der rückseiti-
ge Teil des Befestigungsabschnittes 2 zwischen der 
Klemmwand 7 und einer Wandung der Trägerleiste 6
festgeklemmt wird. Hierbei gelangen die Reibungs-
pads 5 auf der Rückseite des Befestigungsabschnit-
tes 2 in Kontakt mit der Wandung der Trägerleiste 6
und werden durch die Klemmkraft der Klemmwand 7
gegen die Wandung gedrückt. Aufgrund der erhöhten 
Haftung, welche über die Reibungspads 5 erzeugt 
wird, ist nach erfolgter Montage ein versehentliches 
Verschieben des Informationsschildchens 1 entlang 
der Trägerleiste 6 ausgeschlossen.

[0026] Der untere Teil 4a des Informationsab-
schnitts 4 ragt über die Unterkante der Klemmwand 7
sowie der Trägerleiste 6 hinaus. Der Klarsichtab-
schnitt 3 des Informationsschildchens 1 erstreckt sich 
dagegen über die axiale Höhe der Trägerleiste 6. Ein 
eventuell hinter die Klemmwand 7 eingestecktes 
Preisschild bleibt aufgrund der durchsichtigen Aus-
führung des Klarsichtabschnitts 3 von außen erkenn-
bar.

[0027] Fig. 3 ist des Weiteren zu entnehmen, dass 
der seitliche Teil 4b des Informationsabschnitts 4 sich 
sowohl über die axiale Höhe der Klemmwand 7 als 
auch seitlich am Teil 4a des Informationsabschnitts 4
erstreckt.

[0028] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel 
eines Informationsschildchens 1 dargestellt. Das In-
formationsschildchen 1 besteht wie im ersten Aus-

führungsbeispiel aus PVC, es ist jedoch insgesamt 
schmaler ausgebildet. Des Weiteren ist vorgesehen, 
dass der sich an den oberen Teil des Klarsichtab-
schnitts 3 anschließende Befestigungsabschnitt 2 als 
Aufnahmegelenk ausgeführt ist, welches gegenüber 
der Ebene des Klarsichtabschnitts 3 nach hinten um-
gebogen ist und insgesamt eine höhere Festigkeit als 
der Klarsichtabschnitt 3 und der Informationsab-
schnitt 4 aufweist. Das Aufnahmegelenk 2 dient zum 
Einclipsen an eine Trägerstange.

[0029] Auf der dem Befestigungsabschnitt 2 abge-
wandten Seite schließt sich an den Klarsichtabschnitt 
3 der Informationsabschnitt 4 an, der über ein Film-
scharnier 8 schwenkbeweglich mit dem Klarsichtab-
schnitt 3 verbunden ist. Das Filmscharnier 8 ist eintei-
lig mit dem Informationsschildchen 1 ausgeführt und 
in Form einer reduzierten Wandstärke ausgebildet, 
so dass der Informationsabschnitt 4 um die in Quer-
richtung verlaufende Achse des Filmscharniers 8 ver-
schwenkt werden kann.

[0030] Des Weiteren ist Fig. 4 zu entnehmen, dass 
sich auf der Rückseite des Informationsschildchens 1
unmittelbar oberhalb des Filmscharniers 8 – benach-
bart zum unteren Rand des Klarsichtabschnitts 3 –
ein Klemmabsatz 9 befindet, der einteilig mit dem In-
formationsschildchen 1 ausgebildet ist. Der Klem-
mabsatz 9 erstreckt sich parallel zum Filmscharnier 8
über die Breite des Klarsichtabschnitts 3 bzw. des In-
formationsabschnitts 4. Der Klemmabsatz 9 erlaubt 
es, das Informationsschildchen 1 an der Trägerein-
richtung formschlüssig zu arretieren. So ist es bei-
spielsweise möglich, in der Ausführung der Träger-
einrichtung als Schiene den oben liegenden Befesti-
gungsabschnitt 2 an der Oberkante der Schiene ein-
zuhängen und zugleich den unteren Klemmabsatz 9
an der Unterseite der Schiene formschlüssig zu arre-
tieren.

[0031] In den Fig. 5 bis Fig. 7 ist das Informations-
schildchen 1 in der Ausführung gemäß den Fig. 1 bis 
Fig. 3 an einer Trägerleiste 6 in verschiedenen Stadi-
en des Einhängens dargestellt. Die Klemmwand 7, 
die an der Trägerleiste 6 gehalten ist, kann mit ihrer 
Oberkante von der Wandung der Trägerleiste 6 nach 
vorne gebogen werden, so dass, wie in Fig. 5 darge-
stellt, das Informationsschildchen 1 mit dem Befesti-
gungsabschnitt 2 um die Klemmwand 7 gelegt wer-
den kann und der Befestigungsabschnitt 2 zwischen 
die Klemmwand 7 und der Wandung an der Träger-
leiste 6 eingeführt wird. Wie der Darstellung gemäß
Fig. 5 des Weiteren zu entnehmen, kann aufgrund 
der Verformbarkeit des Materials des Preisschild-
chens 1 der Klarsichtabschnitt 3 sowie der Informati-
onsabschnitt 4 während des Einhängens des Infor-
mationsschildchens teilweise verformt werden. Mit 
Abschluss des Einhängens bildet sich die Verfor-
mung wieder zurück, so dass der Klarsichtabschnitt 3
und der Informationsabschnitt 4 eine ebene Fläche 
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bilden.

[0032] In Fig. 6 ist das Informationsschildchen 1
vollständig an der Klemmwand 7 eingehängt, die je-
doch noch von der Wandung an der Trägerschiene 
nach vorne gebogen ist. In Fig. 7 nimmt die Klemm-
wand 7 ihre endgültige Lage ein, in der die Klemm-
wand 7 unmittelbar parallel zur Wandung der Träger-
leiste 6 liegt und den Befestigungsabschnitt 2 des In-
formationsschildchens 1 festklemmt.

Schutzansprüche

1.  Informationsschildchen in einem Anzeigesys-
tem an Verkaufseinheiten in Verkaufsstätten, insbe-
sondere als Inventurhilfe, wobei das Informations-
schildchen (1) einen Befestigungsabschnitt (2) zur 
Befestigung an einer Trägereinrichtung, einen Klar-
sichtabschnitt (3) und einen Informationsabschnitt (4) 
aufweist, wobei der Klarsichtabschnitt (3) durchsich-
tig ausgebildet ist und der Informationsabschnitt (4) 
an den Klarsichtabschnitt (3) angrenzt,

2.  Informationsschildchen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Informationsab-
schnitt (4) gegenüber dem Klarsichtabschnitt (3) op-
tisch, insbesondere farblich abgesetzt ist.

3.  Informationsschildchen nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-
abschnitt (2) als umgebogene Lasche ausgeführt ist, 
die sich an der Rückseite des Informationsschild-
chens (1) befindet.

4.  Informationsschildchen nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche Träger von 
Reibungspads (5) ist.

5.  Informationsschildchen nach Anspruch 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche ein Auf-
nahmegelenk bildet.

6.  Informationsschildchen nach Anspruch 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche eben 
ausgebildet ist.

7.  Informationsschildchen nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Informationsabschnitt (4) über ein Scharnier, insbe-
sondere ein Filmscharnier (8) schwenkbeweglich mit 
dem Klarsichtabschnitt (3) verbunden ist.

8.  Informationsschildchen nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Informationsabschnitt (4) sich an zwei Seiten des 
Klarsichtabschnitts (3) erstreckt.

9.  Informationsschildchen nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch eine Ausfüh-
rung aus PVC.

10.  Anzeigesystem an Regalen in Verkaufsstät-
ten, mit einem Informationsschildchen (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 und einer Trägereinrich-
tung zur Aufnahme des Informationsschildchens (1).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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